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Absender: Generalsekretariat des Rates 

Empfänger: Ausschuss der Ständigen Vertreter/Rat 

Betr.: Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 
UND DES RATES zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 539/2001 zur 
Aufstellung der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige beim 
Überschreiten der Außengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, 
sowie der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser 
Visumpflicht befreit sind (Kosovo*) 

– Ergebnis der ersten Lesung des Europäischen Parlaments  

(Straßburg, 25. bis 28. März 2019) 
  

I. EINLEITUNG 

Die Berichterstatterin, Tanja FAJON (S&D – SI), hat im Namen des Ausschusses für bürgerliche 

Freiheiten, Justiz und Inneres einen Bericht vorgelegt, der darauf abzielt, den Vorschlag der 

Kommission für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der 

Verordnung (EG) Nr. 539/2001 zur Aufstellung der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige 

beim Überschreiten der Außengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Liste der 

Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser Visumpflicht befreit sind (Kosovo*) zu übernehmen. 

                                                 
* Diese Bezeichnung berührt nicht die Standpunkte zum Status und steht im Einklang mit der 

Resolution 1244 (1999) des VN-Sicherheitsrates und dem Gutachten des Internationalen 

Gerichtshofs zur Unabhängigkeitserklärung des Kosovos. 
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Zudem haben die EFDD-Fraktion einen Änderungsantrag (Änderungsantrag 1) und die ENF-

Fraktion einen Änderungsantrag (Änderungsantrag 2) eingebracht, wobei in beiden 

Änderungsanträgen vorgeschlagen wird, den Kommissionsvorschlag abzulehnen. 

II. ABSTIMMUNG 

Das Parlament hat bei seiner Abstimmung im Plenum am 28. März 2019 die Änderungsanträge 1 

und 2 abgelehnt, und es hat seinen Standpunkt in erster Lesung festgelegt und dabei den 

Kommissionsvorschlag übernommen. 

Der Wortlaut der legislativen Entschließung des Europäischen Parlaments ist in der Anlage† 

wiedergegeben. 

 

                                                 

† Im Standpunkt des Parlaments in der Fassung der legislativen Entschließung sind die am 

Kommissionsvorschlag vorgenommenen Änderungen wie folgt markiert: Ergänzungen zum 

Kommissionsvorschlag sind durch Fettdruck und Kursivschrift kenntlich gemacht. Das Symbol 

" ▌" weist auf Textstreichungen hin. 
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ANLAGE 

28.3.2019 

Aufstellung der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige beim 

Überschreitenn der Außengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie 

der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser Visumpflicht 

befreit sind (Kosovo) ***I 

 

Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 

PE583.925 

Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 28. März 2019 zu dem 

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung 

der Verordnung (EG) Nr. 539/2001 zur Aufstellung der Liste der Drittländer, deren 

Staatsangehörige beim Überschreiten der Außengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, 

sowie der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser Visumpflicht befreit sind 

(Kosovo*) (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)) 

 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 

(COM(2016)0277), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 77 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise 

der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 

unterbreitet wurde (C8-0177/2016), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 

sowie die Stellungnahme des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten (A8-0261/2016), 

1. legt seinen Standpunkt in erster Lesung fest, indem es den Vorschlag der Kommission 

übernimmt; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 

entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu verändern; 

                                                 
* Diese Bezeichnung berührt nicht die Standpunkte zum Status und steht im Einklang mit der 

Resolution 1244/1999 des VN-Sicherheitsrates und dem Gutachten des Internationalen 

Gerichtshofs zur Unabhängigkeitserklärung des Kosovo. 
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3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der Kommission 

sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 


	Aufstellung der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreitenn der Außengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser Visumpflicht befreit sind (Kosovo) ***I
	Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 28. März 2019 zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 539/2001 zur Aufstellung der Liste der Drittländer, deren Staat...


		2019-04-15T08:32:34+0000
	 Guarantee of Integrity and Authenticity


	



